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\'On Wilhelm Breucr 

1. Vorbemerkung 

In Deutschland sieben mehr a ls 
26.000 Windenergieanlagen (WEA). 
Allein im ersten Halbjahr 2016 kamen 
782 hinzu. Mag der Ausbau in Schles­
wig-Hols1ein. Mecklenburg-Vorpom­
mern und Niedersachsen "iellcich1 
wie aktuell geplanl gedrosselt wer­
den, in den anderen Bundesländern 
wird er sieb \'erstärkcn. Der bisherige 
Ausbau f'älh in vielen Regionen mi1 
einem Bes1andszuwachs des Uhus zu­
sammen. ls1 also schon deswegen der 
Ausbau für Uhus p.roblemlos. wie die 
\Vindcncrgicwinschaff behaupte!? 
(Vgl. Aso Wii-1> AG 2015.) 

So ein fach is1 die Sache nicbL Die Zu­
lassung \'On WEA vers1ößi nl!mlich 
gegen artenschutacehtliche Verbo­
te nicht erst dann, wenn die Auswi r­
kuugcu eiu popul3tiousgdahtdcudcs 
Maß erreichen. Das Tötungs,crbo1 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Bundcsna­
t urschutzgesetzes (BNatSchG) \'er­
bie1e1 vielmehr bereite; das Tölen des 
einzelnen Individuums besonders ge­
schilwcr Anen. Besonders geschützl 
sind grundsatLlich alle europ!lischen 
Vogclnnen. also auch der Uhu. 

Untersagt ist nicht nur das willentli­
che. sondern auch das wissen1lichc 
lnkaufnchmcn des Tötens. Das Tö­
tungsvcrbot scblicß1 folglich Kolli­
sionsopfer an WEA ein - allerdings 
mil einer Einschrllnkung: Das Ver­
bot schützt das Individuum nicht vor 
der bloßen Möglichkeit. an den An­
lagen zu kollidieren. weil dieses R i­
siko bei lebensnaher Betracbrung nie 
ganz ausgeschlossen werden kann. 
Das Verbor beschriink1 sich desha lb 
auf den Ausschluss eines signifikaOL 
gesteigenen Tömngsrisikos. Ein sol­
ches Risiko lllsst sich nicht wissen­
schaftlich exakt vorhersagen oder 
bestimmen. Wann isr das Tötungsri­
siko signifikam erhöht? 

Das Risiko muss da%u, wie es das 
Bu11deS\'CTwahungsgerich1 formu­
lien hat (Uneil des 9. Senars \'Om 9. 
Juli 2008 - BVcrwG 9 A l-l.07). den 
Risikobereich überschreiten. dc.r iul 
Naturraum stc1s gegeben ist. \'er-
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Abbllduag 1 Uhus l1 1~ mc1.sl w ruednttt lll\bl: und gerufen ~deshGlb ko.um m die Rctch· 
\\ene dct Rotoren \'OO \\l ndencrgicanl:agen. S11mmt d115 \\'irkhcb„ \\"1e crtllln ~ich cbru1die10 
Rcb1t1C>n zur Bc....-t:tndgJUßr des Uhus hohe lsh1 an Kolh..-ion~(C't'ft" (Foto: RAi.t- K1sto\\·•<1i.:1. 
"uod<tbu'c·Erdc.dc) 

glcichbat llt:u1 cbe~fulls s1e1s g~gebc­
nen Risiko. dass cioJ:elne lnd ividuen 
einer An im Rahmen des allgemei­
nen Naturgeschehens (d. b. nicht etwa 
im Straßenverkehr, an Stro1nmas1en 
usw.) Opfer ei ner anderen An oder 
eines Naturereignisses werden. Das 
sind Risiken. die allerdings bei ei­
ner Art wie dem Uhu kaum gegeben 
sind. weshalb s ich umso mehr die Fra­
ge stell!. wo diese Schwelle zwischen 
einem rofälligen und einem iiberzu­
f;llligcn Töten bei dieser Ar! liegen 
knnn. Die Rechtsprechung wm Signi­
rikanzbegri ff wirft eine Reihe weite­
rer Fragen nuf(vgl ScHREIBBR 2017) 

Wenn geplaOLe Rotoren das Tötuogs­
risiko signifikant erhöhen, können die 
Anlagen artensclnwzrcclulich nur aus­
nahmsweise und nur bei Ausschöp­
ren aller Op1 ionen zur Begrcn7ung 
des Tötungsrisikos in Betrieb gesetzt 
werden. Fiir eine Ausnahme muss das 
Vorhaben olrne zumutbare Ahernati­
\'e und aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses notwendig sein 
(§ 45 Abs. 7 BNmScbG). Das sind Vor­
aussetzungen, die WEA zumeist nicht 
oder nicht ohne we iteres erl'üllen. 

Die Signifikanl.Sth\\'elie is1 für die 
Zulässigkeit der Anlal?en folglich 
cn1scbcidcnd und deshalb so barl 
umkämpft wie keine andere Grenze 

im Nmw~lmu.icchL An ilu wessen 
sich darauf spei.ialisierte Gurncbter 
mir der NaiurschuLGVcrwalrung. die 
mit dem gesamten Spektrum na1ur­
schu1 zkritischer Nul711ngen bcfassl 
ist. Im Zweifelsfall muss sie-die Na­
turschul~\'Ctwahung - überzeugend 
darlegen. warum das Tötungsrisiko 
kein allgemeines. sondern signilikam 
erhöht isL 

Die Rechtsprechung hal zwei Maßstä­
be für die Bcuneilung als beachtlich 
herausgestellt: 

1. Ein signifikant erhöhtes Tötungsri­
siko ist gegeben. wenn Individuen 
in großer Anzahl im Einwirkungs­
bereich der gcplanlen Anlagen auf­
treten oder einzelne lndh·iduen 
diesen Einwirkungsbereich beson­
ders häufig nurzcn. 

2. Umerschreitcn WEA die \'On der 
Ulader-Arbeitsgemeioscbaft der 
Vogclschuvwa n cn empfohlenen 
artspe7Jfischen Mindestabstände 
oder \\rerdeo in cinc1u bestimmten 
Bereich um das Nest bedeutende 
Nahrnngshabirnte oder Flugwege 
in Anspruch gcno1nnlcn und liegen 
keine belastbaren anderweitigen Er­
kenntnisse vor. licgl eine Erllöhung 
des Tötuugsrisikos nahe (LAG­
VSW 2015). 
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U. Argumente der Windeocrgic­
winschaft 

Sci1ens der Windencrgiewinschafl 
wi rd die Möglicbkei1 eines signili­
kam ges1eigenen Tö1ungsrisikos für 
Uhus grundsl!lzlich in Fr;1gc gc51cl11: 

- Der Uhu sei ein „Pirsch- oder An­
silzjäger„. die Jagdflüge fänden 
nahe über der Erdoberfläche stan. 
Uhus würden deswegen kaum in 
die Reichweite der Ro1oren gelan­
gen. zumal der Anlagen hcu1e übli· 
eher Bauhöhen. 

- Die Ergebnisse des von der Dem­
schen Bundesstiflung Umweb und 
der Windenergicwinschafl ge­
förderten Forschungsprojektes 
•. Bcscndenes Uhu- Höhenflugmo­
nitoring„ würden diese Annahme 
s1ü1zcn. Dabei waren bei flinf 1clc­
metrieneo Uhus im weslflilischen 
Tiefland (Münsterland) \'On Mai bis 
November nur wenige Distan.dlil­
ge fes1gcs1clh worden. Der kleine 
Anteil von Flügen über SO m Höhe 
bernhe \'ermutlich auf methodisch 
bctliugtt!t1 Messfchlc1 u (MIOSVA er 
al. 2015, KRÄ"ER 2016). 

- Der Bayerische Verwaltungsgc· 
richtshof habe im Beschluss \'Om 
08.06.2015 (22 CS 15.686 RZ 53) 
die Ansicht ,·enrc1cn. „dass nach 
naturscbuizfachlichcr Aussage ein 
Uhu rcgtlmäßig niclu höher als so 
m flieg1··. (Das Gericht hat sielt da· 
bei auf eine mflmlliclte Aussage des 
wstlludige11 Mitarbeiten der S1ant· 
liche11 Vogelschutzwarte Gam1isch­
Porte11kirclten gestüt=L es lta11de/c 
;·ich 11111 d1101 auch als gericl11/iclter 
Socl11·ers1611diger lät igen 011sgewie· 
sc11e11 Fochmntm, so das Gericht. 
A 1tf Nocltfrage schrieb der betref 
fettde Mitarbeiter 0111 03.08.2016 
der EGE, selb.vt im Geric/11s.-cr­
fohre11 nicht ei11geb1111de11 ge„·ese11 
111.reilt. sich 011 die Aussage 1111 De­
tail 11icll1 n1ehr eri1111er11 =i1 kii1111e11. 
aber das ::usttindige La11drotsam1 
ar!f die u111er.sc//iedliclte11 Ergebnis· 
se telen1e1rischer Unrers11cll11nge11 
hi11geuiesa1 und die \'Oll StTKEnrrrz 
/ 2009/ ern1i11e/1eu 1e/en1etrische11 
U111er.wclumgsergeb11isse liber Di· 
sttm:- und Hültetif/lige :umi11des1 
als nicltt alleine gnltige11, aktuellen 
u •iss en scllaft /ic he11 K e 11111 niss r a nd 
re/atfriert ::u ltahe11.) 

- Die mil WEA für Uhus ,·crbun­
dcncn Kollisionsrisiken seien ge­
messen an den Maßs11lben des § 44 
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AbblWuag l. \ ·on \Vin~it<lnlagcn &ric ~lin~l~irg.$lnnd~h'1.0. tri IA-~b1;"hl111nd »ebeu mehr 
als 26 000 \\l1ndc:ncrg1:anhigen. J!hrhc:h kommen un,gct'Mhr l..SOO Anlsgcn hin7.U.. Ein Ende- de~ 
Au..'i~ 1~ nicht nb1uscl1cn Im (i1:gl:.'.ntc11: Im B1nnenland W1fd da Au~:ut fört"11:n. Don trt"(­

tCn die Anlagen lluf G:bu:tc mil einer hohen Dichte •n UhuvcnkommCT1 (fu10: R.Au KJSTO\\'S­
K:I. wundcrban··crde.dc). 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG grundsätz­
lich so1ialadäqua1 und keineswegs 
signifikant erhö'lt Bisher seien le­
tliglicb wcuigc Ubus als Kollisi­
onsopfer fcscgestclh worden und 
Kollisionsereignisse zu selten oder 
zu unwahrschein lich. als dass sie 
im Rahn1cn des Tö1ungsverbo1s ins 
GC\• icht fallen könnten. 

III. Gegenrede 

Was können wir dem emgegeuhahen? 

1. Dass Uhus 1.umcis1 in Höhen un­
terhalb der Rcicbwcirc der Rotoren 
Oicgen. mag für Jagdflüge zmref­
fcn Das Leben eines Uhus bcs1ch1 
aber nicb1 nur aus Jagd-. sondern 
ebenso aus Balz- und Distanz­
flügen. für die "'lughöhcn bis 100 
m belegt sind (SITKEWITZ 2007. 
2009). Es steh1 auch außer Frage. 
dass Uhus an1 Nae:hthinuncl zic~ 
hendc Vögel od:r im Kroncodacb 
der Bäume übcrnaclncndc Vögel 
schlagen. Auch bei Konfromacio­
ncn beispielsweise mi1 Grci fvögcln 
oder Krähen bcs1clu die Gefahr. 
dass Uhus bei Ausweichbewegun­
gen oder bei Veneidiguogsflügen 
in die Roiorzone gelangen. Zu­
dem kann niemand sagen, ob und 
wie Uhus im Flug aufWEA reagie­
ren. Es isl nichl ausgeschlossen. 
dnss Uhus auch dann. \Vc1u1 sie un­
terhalb der Rotor1011e fliegen. bei 

Wah rochmung der A nlagcn in eine 
größere Höhe ausweichen. Es kann 
auch vermute! werden. dass Ubus 
gc,dcll WEA :msrcucru. so "ic sie 
nachweislich andere hohe Bauwer­
ke uufsuchcn und dori sogar brüten 
(BREUER Cl aJ. 2015). 

2. In Dicb1czcmrcn Ubcrflicgcn Uhus 
die Reviere der dort brillcndeo 
Uhus in größerer Höhe. Sie 1un 
dies vcrm111lich. um Konfron1a1i­
onen mi1 den Revierinbabem zu 
vermeiden. Kollisionsrisiken erge­
ben sich möglicherweise auch für 
junge Uhus in der Bcuelflugphase. 
Zumindcs1 in Gebieten mit größe­
rer Sicdlungsdiclne von Uhus blei· 
bcn die Bcuclflügc niclu auf dns 
Neslumfeld des einzelnen Vorkom­
mens beschränkt. sondern es gibt 
einen regen Austausch zwischen 
den verschiedenen Vorkommen. 
indem beispielsweise die Jungvö­
gel die Nahrungsdepo1s anderer 
Vorkommen aufsuchen oder sich 
gcgensei1ig besuchen. Diese für 
Dicluezeniren in Erwl!gung zu zie­
henden Ums1ände treffen auf einen 
\Vi ndpark im rheinland-pfälzischen 
Kreis Ahrweiler zu. in dem ohne 
sys1cma1ische Komrollen innerhalb 
von nur drei Jahren drei Kollisions­
opfer rcgiStricrt wurden. 

3. Der AufLeichnungs1ci1raum des 
„Bcscndcrtco Uhu-Höhenmonito­
rings" im Milnsterland umfass1c 
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Abbildung 3: Kollis..ionM>pJ\.-"r Uhu 201'4 im \Vindpnrk: Riedca "Rheinl11nd0 PraJ1.. In dii!S..-m \\lnd.­
pa1k wurden ohne ~yslm1llli'Schc KooltOllen 1nL1e-r1l:t:lb \00 dttt J:ibrcl'I d"C'I m11 \V1ndencrgtQn­
l:agc.·n kolHJttttc Uhu~ gerunden ( f oto:' AN1>R•A.S \VA.t.1.) 

eine Zeil ohne Nahrungsengpäs­
se. weder die Zeit der Herbs1- und 
HauptbalL. noch die Bruc- und Ncs1-
l ingszei1. Das \Vinlerhalbjahr wie 
die Phase des Flüggewerdens der 
Ju11g1ügcl blieben g:rnL odet übc1-
wiegend außerhalb der Bc1rach1ung. 
Der Schwerpunkt lag auf der Zei1, 
nach der die Jungvögel das Ncsl 
verlassen und von den Altvögeln 
geffihr1 \\Crdcn. Im Uncersuchungs­
zcitraum bcs1and a1n \\'Cnigs1cns 
Anlass für Flüge in größerer Höhe. 
Scudien mi1 einer solchen überregi­
onalen und ressonübergreifenden 
Tragweite - zumal für Planungs­
prozesse und Zulassung,5\-crfahrcn 
- soll1en den in der Wissenschafc 
üblichen Beguwchtungsprozess 
durchlaufen. der wissenschafllichen 
Vcröffemlichungen vorgesehahet 
isL Das ist in der vorliegenden Stu· 
die umerblieben. Bei einem so sen­
siblen Thema sollte mindestens ein 
weiterer unabhängiger Experte mit 
Erfahrungen zu der untersuchten 
An und der angewandten Me1hodc 
eine Bcwcnung vornehmen. bevor 
die Arbeit zur sogeoanmcn wissen­
schaftlichen Rercrcnz wird. 

4. Die 16 in Deutschland registrierten 
Toüundc belegen. dass Uhus auch 
an WEA mit großem Abstand des 
Rotors ,um Boden ums Leben kom­
men. Darunter sind zwei Totfun­
de an Anlagen mit einem Abs1and 
der Rotorzone ~um Boden von 97.4 
1n (STAATL. VocELSCHUTZ\VARTE 

BRASl>C<8URG 2016). 
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5. Eine systematische Suche nach 
Schlagopfern findet ledig.lieh in 
Brandenburg statc. Don wurde 
2007 ein Uhu als Kollisionsopfer re­
gistriert. Zu der Zeit gab es in Bran­
tlenbmg fwtf R('\ ie1paa1c (S IAATL 

Voca.scHurz'"'ARTE BRA.'IOe<· 
8Ul\G l.c.). Der Fund spricht mr ein 
hohes Kollisionsrisiko. 

6. Dass der Rotmilan an WEA einem 
hohen Kollisionsrisiko ausgcsctLt 
ist. ist wci1hin unstrittig. Bcmcr· 
kenswcn ist desll31b der Vergleich 
der Opferzah len \ 'Oll Uhu und Rot­
milan in Thüringen. Als Kollisi­
onsopfer wurden fünf Uhus und 25 
Rotmilane regis1 ricrt (STAATL. Vo­
OtLSCHUTZ.WARTt ßR.ANDONBtrRO 
l.c.). Allerdings ist der R0Lmilan­
bcs1and don zehnmal höher als der 
Uhubestand ( 1.000/ IOO Paare). Die 
Zahl der getöteten Uhus ist inso­
fern doppelt so hoch als der Rela­
tion der Populat10nsgröße nach bei 
einem gleichgroßen Kollisionsrisi· 
ko zu cnvartcn 'Aiirc. 

Die von der EuRO?ÄlSCHEN KoM~ns­
scos 2010 vorgenommene Einstu­
fung des Kollisionsrisikos des Uhus 
in die miniere von fünf Risikostufen 
ist von HUBERTUS IJ • .LSER bereits 2012 
zu Recht als zu op:imist.isch kritisiert 
und das Töwngsrisiko au l' verschie­
dene Kriccricn gcsliltLt als sehr hoch 
eingestuft worden. 

IV. Abstandsempfehlungen 

Die LÄJ<DE1t·ARBEITSCEMEISSCHAFT 
DER VOGELSCHllTZIVARTE" (2015) 
empfiehlt aus gutem Grund. dass 
\VEA zu Ubnbrutplätzen einen Ab· 
stand von mindestens 1.000 m haben 
sollen. Die Empfehlungen sehen zu­
dem einen Pr0fbereict1 im 3.000-m­
Radius zu Uhubru1 plä1zen vor. In 
diesem Prüfbereich sollen bedeu­
tende Nahrungshabitute sowie die 
Flugwege der An zwischen diesen 
Na hrungshabitaten und dem Brut· 
plnLz von Anlagen frcigchal1cn \\'Cr· 
den. weil auch don das Törungsrisiko 
signifikant erhöht sein kann. 

Es handelt sich hierbei allerdings nicht 
um eine gcsculichc Norm. sondern 
um eine Empfehlung, deren Annah· 
men im Einzelfall widerlegt werden 
können. Einem lnves1or kann deshalb 
nichl der Versuch verwehrt werden, 
den Nachweis anzmrc1cn, dass der 
Bc1ricb von WEA innerhalb des emp­
fohlenen Mindestabstandes sowie im 
Prüfbereich ohne sign ifikante Erhö­
huug des Tütuu~cisikos möglich isL 
Es liegt auf der Hand, dass hierfür 
Raumnut.i:ungsanalyscn crfordcrl ich 
sind und sich an diese bestimmte An· 
fordcrungen richten ( LA:-..:oc.E.\IACH & . 

MEYBUl\G 2011). 

Bcdcu1cndc N3hr1111gshabiia1c und 
Flugwege können nur anhand von 
Raumnutzungsanalysen sicher be­
stimmt werden. Auf konkrete 
Beobachtungen gcstümc Raun1nu1-
~ungsanalyscn sind wegen der näclu­
lichcll Aktivität von Uhus b~w. der 
deswegen schwierigen Beobachtungs­
bedingungen aber nur schwer mög­
lich. Selbst die für das Abbilden der 
wicl11 igsten Nahrungshabitate und 
Flugwege erttichbnre AnT.1hl Sicht­
beobacluungen dürfcc für abschlie­
ßende Aussagen eher zu gering sein. 

Die Ergebnisse von Raumnuuungs­
ana lysen stehen zudem um er dem 
Vorbeha!L dass sieb 7_ B. die Nah­
nrngssituation in Folgejahren dcut· 
lieh anders darstellen k:rnn und somit 
auch die Raumnu1zuug der Uhus. Da­
mil sind die Ergebnisse einer Raum­
nul7.ungsanalyse nicht bereits an sich 
wertlos. Eine seriöse lnterpre1ation 
der Ergebnisse aus Raumnutzungs­
ana lysen wird die Variabilität der 
Bedingungen von Folgejahren aber 
Lumindest einbeLieheu milsseo. Die 
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Abbildung 4- Etner der c:n:tco 1n der EJfcl tot unter \\'1ndcnerg1canfogcn aufgefundenen Uhu$ 
(Foto: \\twlD.JI ßtJtG(JLllALfS(N). 

Praxis geht hingegen oft \On einer 
Starrheit der Vorkommen aus. die je­
der Erfahrung widerspricht und die 
Brutpaare auf Plätze gleichsam fi. 
xictl, ulmc Cllaucc, auf u:uü1lithc 
oder anthropogene Veränderungen 
(c1 wa eines Klimawandels) anders als 
1nit eincrn Vcrsch\\lindcn reagieren zu 
können. 

Deswegen solllen die in Frage kom­
menden Nahrungslrnbirn1c zwcck· 
mäßigcrweise unter Plausibilitilts­
gesielnspunkten abgegrenzt und 
vorsorglich nicht in Anspruch ge­
nommen werden. Da7u zählen of­
fene und halboffene Bereiche sowie 
Bereiche emlang von Grenzlinien 
wie Waldränder. Gehölzsäumc. Was· 
serl!lufc und Gräben. In diesem Zu­
sammenhang kommt Grünlandstand­
orten eine besondere Bedeutung zu. 
Solche Bereiche sollten im Umkreis 
von 3.000 m um Uhubrutplätze genc­
rel I von WEA freibleiben. 

Dazu is1 die Windenergiewirtschaft 
a llerdings kaum bereit. Stattdessen 
präsentiert sie Raumnutzungsanaly­
sen. die belegen sollen. dass die ge­
plamen Anlagen an den jeweiligen 
Standorten ohne ein filr Uhus signi­
fikant erhöhtes Tötungsrisiko betrie­
ben werden können, allerdings ohne 
dabei in jedem Fall Obcrzcugend 1:u 
sein. 

Es gchör1 /..U den Besonderhei­
ten des Konniktes. dass nicht alle 
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Länderumweltministerien sieb die 
Abstandsemprchlungen der Uin­
derarbeitsgcmei nscha n der Vogel­
schut7warten. also ihrer eigenen 
Fuchdicus1Stellc11, \'llllw11f:i111.4lic!J LU 
eigen machen. Nordrhein-Westfalen 
beschränkt sich beispielsweise beim 
Uhu auf den empfohlenen Mindest­
abstand von t.000 m und lässt den 
empfohlenen J.000-m-PrUfbcrcich 
unbeachtet (MKULNV & LANUV 
2013)_ 

V. Sind Telemctricstudien eine 
L-Osung'! 

Für die Wiodeucrr-iewirtschofl tiltigc 
Gutachterbiiros wollen mit weiteren 
Telemetriestudien Licht ins Dunkel 
der Raumnutz<Lng ,-on Uhus bringen. 
Angesichts der Gewiooe der Branche 
spielen für sie die Kosten solcher Un­
tersuchungen keine Rolle. So iwer­
essam die Erkenntnisse. die solche 
Studien liefern körnen. auch sein mö· 
gen. die Bestrebungen sollten einer 
kritischen Analyse umerzogen und 
nicht voreilig unterstiltzt werden -
aus folgenden Gründen: 

1. Die Untersuchungen sind ntit be­
trächtlichen Gefahren für Uhus 
verbunden und desha lb arten­
sehut-.rcehtlich nicht ohne weite­
res möglich. Der Fang von Uhus. 
und sei es „nuf" ntm Zweck der 
Bcscndcrwtg, erfordert eine artcn­
schut/.recbtlichc Ausnahme von 

dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNa1SchG. Diese kann nur bei 
Vorliegen 1:wingcndcr Gründe des 
übcrwiege11den öffentlichen Inte­
resses (s. § ~5 Abs. 7 BKatSchG) 
gew-Jhn werden. Diese Vorausset­
zung mag bei ForschungS\'Oritaben 
zur Gewinnung gencrJlisierbarcr 
Erkcnnmisse \'Orl iegcn. nicht aber 
für ökonomisch domimerte Pla­
nungs- oder Zulassungsverfahren 
(lANGGOIACH & ME\'BURG 201 '­
BR.EUER et aL 2015). 

2. Die Telcmctricrung von Uhus als 
Voraussetzung für eine Entschei­
dung über die Zulassung voo WEA 
ist kein „anerkannter Srnndard"". Zu 
diesem Ergebnis ist das Verwal­
tungsgericht Ansbach in seinem Ur­
teil \'Om 02J 1.2015 ( l I K 15.00639) 
gelangt. Die zustllndige Behörde 
überschreite ihren Emscbeidungs­
spiclraum nicht schon deswegen. 
weil sie die Errichtung 1 on WEA 
ohne eine Tclemcuicrung \OD Uhus 
untersagt habe. (Das Urteil be:iehl 
sich auf eme A11lage mil ei11enr Ab­
s//J111f :1risl'f1t'll Gru111/ 1111d un1erer 
Rotorspit:e •'011 85 111. Das l'G A11s­
bach hat sich of/e11k1111dig der A11-
.<ich1 des Bayerische11 Vi?n.-al11111gs­
gerichtshoft {Ent.'>cheid11ng ro111 
08.06.1015 11CS15.686 RZ 53]. 
,.tloss 11och 11aturscl11azfachlicher 
Aussage ~in U/111 uichl höhl!r als 
80 111 fliegr. mc/11 a11gesd1/oss1m.) 

Eine Tclemetrierung sollte nur aus 
wissenschaftlichen Ern•JgungCJJ und 
nicht aus Anlass konkreter Antrags­
vorhaben der Wimchaft gcs1anct 
\\'erden und muss an weitere Bedin­
gungen geknüpft sein (STEFA" BRO­
CHER. unveröffeml idtt}: 

a) F:1ng\'crsuche sind sp(itcstens /ehn 
Tage vor Brutbeginn einzustel­
len. Hierbei is1 der für die Region 
früheste bekannte Brutbeginn zu­
grunde zu legen (in der Eifel ist das 
der 22.0L), sofern nicht aufgrund 
der fes1gestellten Aktivitäten der 
betreffenden Individuen konkrete 
Daten \'Orliegen. die eine Abwei­
chung erlauben. 

b) In der BrutLeit diirfcn Uhus frü­
hestens gefangen werden. wenn die 
Jung,•ögel mindestens 20 Tage alt 
sind. An Tagen mit extremer Kälte 
oder Starkrcgco da rf nicht gefan­
gen werden. 
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c) Zu lässig sind nur Fangmethoden. 
die sich für Uhus als tauglich er­
wiesen haben. Die F;illen sind s1ä11-
dig u111cr Komrollc zu hallen. 

d) Die fangYorricbtungen sind, 
um Störungen am Nest ausw­
schlicßcn. außcrln1lb des engeren 
Ncsmmfeldes aufzustellen. Dabei 
ist ein Mindestabstand von 200 m 
einzuhalten: bei Brutplät7,cn in Be­
reichen mit Abbaubetrieb oder ver­
gleichbaren Störungen 150 m. Bei 
F;ingplävcn. die vom Brutpla11:aus 
nicht einsehbar sind. kann der Ab· 
s1and uoterschriuen werden. Ist der 
Brutplatz nicht oder noch nicht be­
kannt. sind Fangcinricluungen im 
potentiellen Bruth;ibirnt un7uläs· 
sig. 

c) Am Vogel angebrachte Sender 
müssen sieb ohac menschliches 
Zutun nach einer gewissen Zeit zu· 
vcrltlssig lösen. Dass sich der Sen­
der vom Vogel gelöst hat. is1 am 
Ende der Un1ersuchung nach1u­
wcisen. Gelingt dies nicht isl der 
Vugel c111eu1 Lu fü11ge1L 

1) Mit dem Fang dorren nur Personen 
befasst sein. die über ausreichend 
Erf:.hrung mi1 der H:indhabung 
wildlebender Uhus verfilgen. Er­
fahrungen mi1 dem Fang von Ro1-
milanen genügen nich1. da diese 
sie.lt to1s1cllcn, Uhus aber sehr 
wehrhaft reagieren. 

Insbesondere in Dich1c1cntrcn des 
Uhus ist keineswegs gcwllhrkis1e1. 
dass es sieb bei den gcfungcneo vo­
gch1 um die Bru1panner des örtli­
chen Pnares handel1. Insofern kann es 
auch geschehen. dass die .. falschen„ 
Vögel gefangen werden und die ge­
wormcnc11 Aussagen kine oder nur 
ci ngcschränkte Schlussfolgeruagen 
erlauben. 

V1. Vermcidungspotcntial nicht 
üherschät:zcn 

Die Windcnergie\\~rtschafl und die 
für sie tä1igen G111ach1er Yerweisen 
im Übrigen ofl auf Maßnahmen. die 
das Kollisionsrisiko ganz \ermci­
dcn oder zumindest muer die Signi­
fikanzschwelle senken sollen. Diese 
Maßnahmen sind mil Skepsis lU bc-
1rach1en - :111s folgenden Gründen: 
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- Als solcl1e Maßnahmen werden 
insbesondere die Verbesserung der 
Nahrungshabiia.c für Uhus außer­
halb der Reichweite der WEA und 
die En1"~cklung neuer Brutbabi1a1e 
bei gleichzei1igem Unbrauchbarma­
chen der allen Bnnhabirntc genannt. 
Eine Wirksamkeit der N<1hn111gsba­
bitate \'Crbesscrndcn Maßnahmen 
setzt aber voraus. dass in einem 
großen Umfang flächen außerhalb 
der Gefahrenzo:ie verbesscn wer­
den. Diese Maßnahmen müssten 
.wdem der Errichtung der Anlagen 
LCitlich vorausgehen. Aber auch un-
1er diesen Vorausseizungcu ist eine 
Wirksamkei1 der Maßnahmen kei­
nes(atls sicher vorliersehb;1r. In dem 
ein,igcn der EGE bekannten Fall 
solcher Maßnahmen haben sich 
diese kaum a ts wirksam erwiesen 
(EGE 2014). 

- Auch die zielgcrich1e1c Zerstörung 
des Brutplatzes löst nicln ohne wei­
teres das Problem. sondern sclmffi 
neue Schwicrigkei1en. So ist die 
Zerstörung von Brutpläl>.cn. die 
vorn Ulm wicllc1 hull g~nuLLt l\Ct· 
den. ebenfalls anenschu1zrecht· 
lieh umcrsagt (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Gewiss können an 
anderer S1cllc Brutnischen oder 
Kunstnes1er fll r Uhus geschaffen 
werden. Diese \>faßnah men müs­
sen aber be i einem Eingriff im 
räumlichen Zusammcnlrnng des 
bctroCfeneo Brutpaares. das zu ei­
ner Verlagerung seines Brutplatzes 
animiert werden soll. erfolgen. Auf 
diese Weise wird das Töt ungsrisiko 
aber selbst dmm nicht gesenkt. falls 
die Uhus umziehen sollten, wenn 
sich die Hnbitamummg der Uhus 
nicht gruadlegc'.>d ändcrl. Die Or­
gaaisation eines Umzuges in eia 
anderes Revier komm1 nur in Fra­
ge, wenn die WEA ia einer Aus­
nahmeprüfung rngelasscn werden 
(§ 45 Abs. 7 BNa1SchG. s. unten). 

- Die rechtlichen Vorausse1zungen 
rnr solche Ububrwplätze verlagern­
den Maßnahmen werden nicht nur 
häufig übersehen. sondern diesen 
Maßnahmen wird eine Wirksam­
keit Lugcschricb~n. die sie umer re· 
alistischcn Bedingungen gar nicht 
erreichen können oder die zumin­
dest unbeleg1 ist. Jedenfalls lic· 
gen über die Wirksamkeil solcher 
Maßnnhmen bezogen au f U bu und 
WEA keine Untcrsuchungscrgcb-

EGE-Artenschutz-lnformat1on Nr. 8 

Abbildung S: Sen Jahren ford~rt dJc _c;cscll· 
s.eh..'ln :t.ur Erlnltun:g der ~Jc::n'" (EG&) u a. 
1um Schut1 d.:s t!hus:. dem Au~b:au dtr \\'ind· 
cnttgi-:\\ irbehJß endlich Grenzen zu setzen. 
So fatue1 3uch der Titel c111.::s Fahblaucs der 
EGE. 

nisse vor. In Wahrheit beruhen vic· 
lc der Maßnahmen lediglich au r 
dem Priazip HoCfnung: sie siad eine 
Nah- oder Fernerwartung oder eine 
bloße Sclbs1- oder Fremd1äuschung. 
Der UrnStand. dass manche minis­
terielle Lci1 ll!den solcbc Maßnab· 
men propagieren, macht die Sache 
nich1 besser. 

- Am ehesten kann im Abscbal­
len von Anlagen in Uhulcbcnsn1u­
men während der Dämmerung und 
Nach1 ein Beitrag zur Verminde­
rung des Kollisionsrisikos gesehen 
werden. Allerdings wird das Ab· 
schallen nich1 auf ein enges Zeit­
fcns1er beschränkt werdca könaen 
und deshalb die Winschafllichkeit 
der Anlagen in Frage stellen. 

In diesem Zusammenhang sieht ein 
„Bundesweiter Kaialog YOn Maßnah· 
men zur Verhindcn111g des Eintrills 
von artenschutaech1lichen Verbot· 
statbesländen nach § 44 BNatSchG 
bei der Plnnuag und Genehmigung 
\ "On Windenergieanlagen·· der fAcH-
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AGENTUR \VJ:O:DENliRGLE A.~ LASD 

(2015). Dieser Katalog ist \'On der 
EGE (2015) sowie vom BUNDESA)IT 
Fil"R NATIJRSCHllTZ (2016) kritisiert 
worde!L 

Den in der Windcncrgiewinschafl 
probtc111a1ischcn Umg;tng mit ar-
1enscbmzrechtlichen Konflik'len bat 
THO)IAS KRo.;MENACKER (2015) in der 
Zeitschrift .• Der Falke·· mit dem Zi1a1 
eines Insiders des behördlichen Vo­
gelschutzes auf den Punkt gebracht 
.• Wir sind uns quer durch die Bundes· 
ländcr einig: In kcinc1n Bereich \\rird 
so viel getrickst wie bei der Wind­
energie··. 

VII. Schlu.-sbemcrkuu:: 

Die gerne als Erfolgsgescl1iclue apos1-
roph iene Beslalldszunalunc des Uhus 
ist vor allem auf \Vicderansiedlungs­
projektc und die Überwindung di­
rek 1cr Verfolgung zurilckwJ'llhren. 
Damit wird man sich aber nicht 7U­

fricdcngcben können. denn die Zu­
ualunc 1ks Bestandes ciue1 All is1 
mr sich allein kein Erfolgskritcriunt. 
Denn dass mit der bloßen Zunahme 
einer An nicht alles in Ordnung ist , 
crschließl sich aus einc1n anderen Zu· 
sammcnhang. So nimmt die Zahl der 
Menschen auf der Erde LU und zu­
gleich is1 die Lage der Mensch heil so 
dramatisch wie lange nicht. 

Eines der HaupLZielc des Namrschul­
zcs isl eine \'0111 Menschen ungestönc 
Entwicklung von Nmur und Land­
schafL In die Bcsmudssituation des 
Uhus greifen jedoch zivilisa1oriscl1e 
PMnomene und amhropogene Vcr­
luslUrsachen fortwährend und sich 
noch verstärkend ein. 

Dazu zählen in Deu1scbland bei­
spielsweise die Auswcimng des Mais· 
anbaus. der schon heute ein Fünftel 
der Anbauflftche einnimmt. und ein 
Zuwacbs an Windenergieanlagen bis 
zum Ende der Dekade auf \'ermutlich 
deutlich über 33.000. 
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